
 
 
 

Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Mathematik mit dem Abschluss Bachelor of Science 

 
Basismodul Mathematik 

 

Modulnummer B-Ma02 

Modulname Analysis II 

Modulverantwortlich Studiendekan der Fakultät für Mathematik (außer Masterstudiengang Data 
Science und Internationaler Master- und Promotionsstudiengang) 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 

 Folgen und Reihen von Funktionen, Potenzreihen im Komplexen 

 Vertauschungssätze 

 Stetigkeit für Funktionen mehrerer Veränderlicher 

 Differenzierbarkeit für Funktionen mehrerer Veränderlicher 

 Partielle Differenzierbarkeit, Taylorentwicklung 

 Lokale Extrema 

 Normierte Räume und Matrixnorm 

 Satz über lokale Invertierbarkeit und Satz über implizite Funktionen 

 Hyperflächen und Extrema unter Nebenbedingungen 
 
Qualifikationsziele: Die Studenten können die Methoden der 
Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher anwenden und 
verstehen die Unterschiede zur Analysis in einer Dimension. Sie können 
sicher mit Konzepten in Räumen höherer Dimensionen umgehen und 
können den Linearisierungsgedanken als grundlegende Idee und 
leistungsfähiges Werkzeug in der Mathematik erklären. Weiterhin sind die 
Studenten in der Lage, neue Konzepte vorzustellen und zu erörtern. Sie sind 
sicher darin, über die Grundlagen der Analysis zu sprechen. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung.    

 V: Analysis II (4 LVS) 

 Ü: Analysis II (4 LVS) 
Die Lehrveranstaltungen können durch Methoden des E-Learning 
unterstützt werden. 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Analysis I 

Verwendbarkeit des Moduls ---   

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten.  
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung (unbegrenzt 
wiederholbar): 

 Nachweis von Übungsaufgaben zu Analysis II im Umfang von 
insgesamt 120 Bewertungseinheiten. Der Nachweis ist erbracht, wenn 
mindestens 50% der Bewertungseinheiten nachgewiesen sind. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 

 120-minütige Klausur (Prüfungsnummer: 20018) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr im Sommersemester angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 270 
AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester.   
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